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RS OGH 1989/11/13 Bkd80/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1989

Norm

DSt 1872 §11

Rechtssatz

"Im Zuge" ist ein Strafverfahren gegen Mitglieder des Disziplinarrates erst mit dessen (Gerichtanhängigkeit)

Anhängigkeit; Anzeigeerstattung an die Staatsanwaltschaft ist dem nicht gleichzuhalten.

Entscheidungstexte

Bkd 80/89
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